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§ 20
Teilnahme der Erzeuger bei der Abnahme

Erzeuger oder deren Vertreter sowie Personen, die 
ein berechtigtes Interesse nachweisen, sind berechtigt, 
unter Einhaltung der Bestimmungen der Veterinärver
waltung persönlich bei der Abnahme des Schlachtviehs 
anwesend zu sein. Die Arbeit der Abnahmekommission 
darf dadurch nicht gestört werden.

§ 21
Abnahme von Zucht- und Nutzvieh

(1) Stellt der Beauftragte des Erfassungsorgans beim 
Erzeuger fest, daß Zucht- und Nutzvieh zur Erfüllung 
der Pflichtablieferung geliefert werden muß, so ist das 
Volkseigene Handelskontor für Zucht- und Nutzvieh zu 
unterrichten. Der Beauftragte des Handelskontors hat 
das zur Abnahme gemeldete Zucht- und Nutzvieh im 
Stall des bäuerlichen Betriebes innerhalb von zehn 
Tagen zu besichtigen.

(2) Genügt das Vieh den für Zucht- und Nutzvieh 
zutreffenden Ansprüchen, so ist das Tier vom Volks
eigenen Handelskontor für Zucht- und Nutzvieh abzu
nehmen. Stellt aber der Beauftragte des Handelskon
tors fest, daß bei dem vorgeführten Tier nicht 
genügende Merkmale der Zucht- und Nutzvieh-

, tauglichkeit vorhanden sind, so ist zur Abgabe an das 
Erfassungsorgan vom Erzeuger unverzüglich die tier
ärztliche Bescheinigung der Zucht- und Nutzvieh
untauglichkeit einzuholen.

(3) Wird durch den Erzeuger Vieh an das Erfassungs
organ abgeliefert, für das keine Bescheinigung über 
die Zucht- und Nutzviehuntauglichkeit vorliegt, so ist 
das Tier dem Beauftragten des Volkseigenen Handels
kontors für Zucht- und Nutzvieh vorzuführen. Stellt 
dieser die Zucht- und Nutzviehtauglichkeit fest, so ist 
das Tier, sofern es die Viehauftriebsstelle noch nicht 
passiert hat, nicht zu schlachten, sondern vom Volks
eigenen Handelskontor für Zucht- und Nutzvieh unter 
Einhaltung der veterinärhygienischen Bestimmungen zu 
übernehmen. Das Volkseigene Handelskontor für Zucht- 
und Nutzvieh nimmt die Verrechnung gegenüber dem 
Erzeuger vor,

(4) Das vom Volkseigenen Handelskontor für Zucht- 
und Nutzvieh abgenommene Zucht- und Nutzvieh ist 
dem Erzeuger vom Erfassungsorgan auf die Pflicht
ablieferung anzurechnen. Das Volkseigene Handels
kontor für Zucht- und Nutzvieh hat dem Erzeuger die 
Ablieferungsbescheinigung auszuhändigen und den 
Preis nach der Preisanordnun^ Nr. 528 vom 22. De
zember 1955 — Anordnung über Preise für Zucht- und 
Nutzvieh sowie Bruteier, Lohnbrut und Küken — 
(GBl. I 1956 S. 16) zu zahlen. Die Ablieferungsbescheini
gung ist nach den geltenden Bestimmungen über die 
Durchführung der „Ist-Veränderung“ dem Erfassungs- 
organ zu übergeben.

§ 22
Übergang der Gefahr bei der Ablieferung 

von Schlachtvieh
(1) Bis zur Abnahme des Schlachtviehs durch die 

Abnahmekommission zum Zwecke der Festsetzung der 
Schlachtwertklasse trägt der Erzeuger die Gefahr für 
die Beschädigung und für die Erkrankung (Viehmängel) 
des Viehs.

(2) Der Erzeuger trägt auch dann bis zur Abnahme 
die Gefahr für die Beschädigung und Erkrankung des 
Viehs, wenn er vor der Abnahme das Schlachtvieh an 
Beauftragte des Erfassungsorgans übergibt. In diesem 
Falle ist das Erfassungsorgan jedoch dem Erzeuger für

denjenigen Schaden verantwortlich, den seine Beauf
tragten dem Vieh dadurch zufügen, daß sie ihre Pflich
ten schuldhaft verletzen.

(3) Die Abnahme des Schlachtviehs durch die Ab
nahmekommission erfolgt in dem Zeitpunkt, zu dem 
das Vieh die Waage verläßt. Nach Abnahme können 
die von der Abnahmekommission getroffenen Feststel
lungen über die Schlachtwertklasse, Gewicht, Nüchte
rungsprozente und Preise je Kilogramm nicht mehr 
geändert werden, sofern nicht die in den nachfolgen
den Bestimmungen geregelten Umstände ein treten.

(4) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den fleisch- 
be- und -verarbeitenden Betrieb über. Er ist für die 
Erhaltung des Mastgrades und des Lebendgewichtes der 
Tiere verantwortlich. Er hat sämtliche Kosten von der 
Übernahme bis zum endgültigen Bestimmungsort 
(Transportversicherung, Fütterungskosten usw.) zu tra
gen und ist für die richtige Durchführung der Vieh
transporte nach der Abnahme des Schlachtviehs verant
wortlich.

§ 23
Nichterkennbare Mängel

Wenn die Abnahmekommission bei Abnahme einen 
der nachgenannten Viehmängel nicht erkannte, können 
die von ihr getroffenen Feststellungen über Ge
wicht (Anrechnungsgewicht) und Preis je Kilogramm 
auch nach der Abnahme zu Lasten des Erzeugers ge
ändert werden. In diesem Falle können das Erfassungs
organ sowie der fleischbe- und -verarbeitende Betrieb 
eine Neufestsetzung des Preises und des Anrechnungs- 
gewichtes vornehmen.

1. Bei Rindvieh:
a) tuberkulöse Erkrankungen, sofern infolge dieser 

Erkrankung mehr als die Hälfte des Schlacht
gewichtes nicht oder nur unter Beschränkung 
als Nahrungsmittel für Menschen geeignet ist,

b) Wässerigkeit des Fleisches infolge Herzbeutel
entzündung und Weißblütigkeit, sofern das 
Fleisch als genußuntauglich bewertet werden 
muß.

Z Bei Schafen:
allgemeine Wassersucht.

3. Bei Schweinen:
a) tuberkulöse Erkrankungen, sofern infolge dieser 

Erkrankung mehr als die Hälfte des Schlacht
gewichtes nicht oder nur unter Beschränkung 
als Nahrungsmittel für Menschen geeignet ist,

b) Trichinen,
c) Finnen,

d) Tranigkeit des Fleisches infolge Fütterung der 
Schweine mit Fischabfällen oder mit fischhalti
gen Futtermitteln, Eigenschaft als Binneneber, 
Nachweis von Salmonellen und Verdacht auf 
Salmonellen.

§ 24
Rüge nichterkennbarer Mängel

(1) Der bei der Abnahme nicht erkannte, nach der 
Abnahme festgestellte Mangel (§ 23) muß vom fleisch bo
und -verarbeitenden Betrieb gegenüber dem Erfas
sungsorgan unverzüglich nach der Feststellung des Man
gels, jedoch spätestens innerhalb von 14 Tagen, gerech
net von dem der Abnahme folgenden Tage an, gerügt 
werden. Die Rüge kann schriftlich, telefonisch oder tele
grafisch erfolgen upd muß binnen drei Tagen durch 
Übersendung des tierärztlichen Beschauungsbefundes 
ergänzt werden. Die Ergänzung kann auch nach Ablauf 
der 14tägigen Frist erfolgen. Für die Zeitbestimmungen 
ist jeweils die Aufgabe zur Post maßgebend.


